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1 ALLGEMEINES ZUR ANLAGE FÜR DIE AUSSCHREIBUNG 

Das vorliegende Dokument legt verbindlichen Nachhaltigkeitsanforderungen für die Vergabe und 

Bauausführung eines Neubaus im Nutzungsprofil Bildungsbauten/ Kindertagesstätte (KiTa) nach 

dem DGNB-System (Neubau-Version 2023) fest. Es dient der Erlangung einer DGNB-Zertifizie-

rung im Standard Silber (Mindestziel), angestrebt wird Gold.  

In der Version 2023 sind grundsätzlich u .A. folgende Mindestanforderungen zur Erlangung einer 

Zertifizierung obligatorisch, die im Rahmen einer Leistungsbeschreibung zu erbringen sind: 

• ENV1.3: Mindestens 50 % der dauerhaft eingebauten Hölzer oder Holzwerkstoffe müssen aus   
zertifiziert nachhaltig bewirtschafteten Quellen stammen. 

 
• SOC1.2: Die Innenraumluftqualität muss Mindestanforderungen in Bezug auf die Raumluftkon-

zentration flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen. 

 
• PRO2.3: Es muss ein energetisches Monitoring-Konzept entwickelt werden. 

 

Zugleich sind alle notwendigen Anforderungen zu erfüllen, um das Qualitätssiegel Nachhaltiges 

Gebäude (QNG) und die damit verbundene staatliche Förderung zu erreichen. 

Das Dokument richtet sich an alle am Bau Beteiligten, insbesondere die ausführenden Gewerke 

und die Bauleitung. 

 Es definiert Anforderungen, die fester Bestandteil des Leistungsverzeichnisses und der Baustel-

lenordnung sind. 

Die ökologischen und gesundheitsrelevanten Anforderungen an Bauwerk und Materialien wer-

den in der Planung festgelegt und mit Hilfe der Ausschreibung und Vergabe umgesetzt. 

Dieses Dokument wird als Anlage im Rahmen der allgemeinen Vorbemerkungen in den jeweiligen 

Ausschreibungsunterlagen verwendet  

Die Einhaltung der Anforderungen wird überprüft und dokumentiert. 

 

Die Unterzeichnung dieses Dokumentes ist verpflichtend. 

Die Verpflichtung der Unternehmer besteht in der Einhaltung von: 

▪ Nachhaltigkeitsanforderungen an die Baustelle 

(Staub-, Lärm-, und Abfallarme Baustelle, Boden und Grundwasserschutz, 

Schimmelpilzpräventation) 

▪ einer veantwortungsvollen Ressourcengewinnung 

(Vermeidung von Kinder u. Zwangsarbeit, illegaler Rohstoffabbau)  

▪ der Verwendung von schadstoffarmen Bauprodukten  

(Anforderungen DGNB Q3 bzw. mindestens QNG!) 

▪ Ameldung und Freigabe von Bauprodukten vor Einbau 
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2 NACHHALTIGKEITSANFORDERUNGEN AN DIE BAUSTELLE / DEN BAUPROZESS  

Nachhaltiges Bauen strebt in allen Phasen des Lebenszyklus von Gebäuden eine Minimierung des 

Verbrauchs von Energie und Ressourcen an. Die Bauausführung im Allgemeinen und die Baupro-

zesse im Speziellen sind hierbei besonders wichtig, da es während dieser Phasen unmittelbar zu 

Auswirkungen auf die Umwelt kommt. Ziel ist es, diese Auswirkungen auf die Umwelt zu mini-

mieren und gleichzeitig die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen. Die Bewertung der Baustelle 

/ Bauprozesse umfassen folgende Teilkriterien: 

 Lärmarme Baustelle:  

Lärm hat einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität von Menschen und Tier. Permanente 

Lärmeinwirkung kann zur Überreizung des Nervensystems und damit zu Gesundheitsschäden 

führen. In dicht bebauten Gebieten mit hohem Infrastrukturstandard ist Baulärm nach dem Ver-

kehrslärm die bedeutendste Lärmquelle. 

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz soll jede Baustelle so geplant, eingerichtet und betrie-

ben werden, dass Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar 

sind. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung unvermeidbarer Ge-

räusche von Baustellen auf ein Mindestmaß reduzieren. 

Eine lärmarme Baustelle trägt zum Gesundheitsschutz aller Beteiligten bei und fördert die Akzep-

tanz von Baumaßnahmen bei direkt betroffenen Anwohnern. 

 Staubarme Baustelle:  

Unter Staub versteht man im Allgemeinen feststoffliche Schwebeteilchen in Gasen oder Luft, bzw. 

deren Ablagerung. Je nach Staubart, bezogen auf die stoffliche Zusammensetzung der Staubparti-

kel und Korngröße des Staubes, kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bis hin zu weit 

reichenden (Folge-) Schäden kommen. 

Staub entsteht auf den Baustellen in der Regel bei der Be- und Verarbeitung von Baustoffen durch 

eine Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten, bei denen es zu mehr oder minder hohen Staubent-

wicklungen kommt. 

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz von Be-

schäftigten auf der Baustelle und anderen beteiligten Personen erreicht. Außerdem soll die Um-

welt vor stoffbedingten Schädigungen geschützt werden. 

Durch die Verringerung von Staub wird ein wichtiger Beitrag geleistet, den Gesundheitsschutz 

auf der Baustelle und der unmittelbaren Nachbarschaft zu gewährleisten. 

 Boden- und Grundwasserschutz auf der Baustelle:  

Die Einwirkungen auf den Boden und die Vegetation können grob in mechanische und chemische 

Einwirkungen unterteilt werden. Mechanische Einwirkungen entstehen vor allem durch Aushub 

und Verdichtungsmaßnahmen. Chemische Einwirkungen, die zudem das Grundwasser belasten, 

entstehen unter üblichen Baustellenbedingungen durch bestimmte Arbeitsvorgänge, durch die 

gasförmige, flüssige und feste Stoffe in den Boden gelangen können. 

Ziel muss es daher sein, Boden, Vegetation und Grundwasser vor schädlichen Stoffeinträgen und 

mechanischen Schäden zu schützen. 

Der vorhandene Boden ist nach der Baumaßnahme in seinen ursprünglichen Zustand zurückzu-

versetzen und im Falle von Altlastenentsorgungen zu rekultivieren. 
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Um Boden, Vegetation und Grundwasser vor schädlichen Stoffeinträgen zu schützen, sollen Stoffe 

vermieden werden, die den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefährden. 

Hierbei kann als Entscheidungshilfe u. a. auf die Kennzeichnung nach H-Sätzen zurückgegriffen 

werden. 

 Abfallarme Baustelle:  

Wenn Gebäude errichtet, saniert, umgebaut oder abgebrochen werden, fallen Abfälle inForm von 

Bauschutt, Bodenaushub, Materialresten, Verpackungen, Altholz usw. an. 

Baustellenabfälle nehmen einen nicht unerheblichen Anteil am Gesamtabfallaufkommen ein. 

Nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sollen Abfälle vermieden und erst in zweiter Li-

nie verwertet werden. Nicht vermeidbare und nicht verwertbare Abfälle sind umweltverträglich 

zu beseitigen. 

Ziel ist die Schonung der natürlichen Ressourcen, die Vermeidung von nicht verwertbaren Rest-

stoffen, weitestgehende und möglichst hochwertige, ordnungsgemäße und schadlose Verwertung 

unvermeidbarer Abfälle sowie die gemeinwohlverträgliche Beseitigung von nicht verwertbaren 

Reststoffen. 

Durch die Vermeidung von nicht verwertbaren Reststoffen wird ein wichtiger Beitrag zur Res-

sourcenschonung geleistet. Gleichzeitig können Einsparungen durch geringere Entsorgungskos-

ten realisiert werden 

Die Unternehmen sowie deren Nachunternehmer werden vertraglich verpflichtet, bei der 

Baustelleneinrichtung und wa hrend der Baudurchfu hrung ist die Umwelt so gering wie mo glich 

zu belasten.  

Fu r Versto ße ist der Auftragnehmer verantwortlich 

▪ Für anfallenden Schutt und Sonderabfälle die fachgerechte Entsorgung nachgewiesen wird  

▪ Paletten und Verpackungen an die Lieferanten zurückgegeben werden  

▪ Alle Maschinen und Aggregate nach jeweils gültigen Schallschutzanforderungen ausgerüstet 

sind  

▪ Die Baustelle stets sauber gehalten wird, um Bodenverunreinigungen und des Verwehen von 

Schuttresten zu vermeiden  

▪ Bäume und schützenswerte Gehölze fachgerecht verwahrt werden  

▪ Vor Baustelleneinrichtungen und Baubeginn Pflaster- und Außenanlagenprotokolle in 

Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung anzufertigen sind  

▪ Nach Bauende die Außenanlagen entsprechend ihrem Ursprungszustand wiederhergestellt 

werden.  

 

Die Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderung wird durch die örtliche Bauleitung kon-

trolliert.  
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 Ressourcenschutz / Wasserverbrauch 

Ziel ist es in hohem Maße sparsam mit den eingesetzten Ressourcen umzugehen und eine Trans-

parenz für die eingesetzten Materialien zu schaffen. 

 Schimmelpilzprävention 

Schimmel ist gesundheitsschädlich und bewirkt eine erhebliche Qualitätsminderung der Bau-

maßnahme. Daher gilt es sicherzustellen, dass es während der Baumaßnahme zu keiner Schim-

melbildung kommt 
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2.1 Lärmarme Baustelle  

2.1.1 Anforderungen  

Zur Vermeidung von La rm ist jeder Auftragnehmer angehalten, la rmgeda mmte Maschinen und 

Gera te auf der Baustelle zum Einsatz zu bringen. Arbeiten, bei denen die zula ssigen Werte der TA-

La rm u berschritten werden, sind dem SiGeKo zu melden.  

Der durch die Bauprozesse verursachte La rm liegt nachweislich und dauerhaft unterhalb des 

Grundgera uschpegels der Umgebung oder die in den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen 

formulierten Anforderungen wurden nachweislich eingehalten. Die Einhaltung der Bundes- und 

Landes-Immissionsschutzgesetze inkl. der zugeho rigen Verordnungen und Vorschriften zum 

Schutz gegen Baula rm wurden kontrolliert (u.a. Pru fung des Einsatzes la rmarmer Baumaschinen, 

Einhaltung von Schutzzeiten) und dokumentiert.  

Die gro ßten lauten Bauarbeiten werden am Anfang der Bauphase identifiziert, geplant und aufge-

listet.  

Zu beachten sind weiterhin alle TU V-Vorschriften, alle gewerblichen Vorschriften und alle Gesetze, 

insbesondere Gesetze zum Schutz gegen Baula rm und andere bundes- und landesrechtliche Im-

missionsschutzregelungen, Verordnungen und Ortssatzungen, die das Bauvorhaben betreffen. 

Der maßgebliche Außenla rmpegel soll keine Bela stigung durch Baustellenla rm darstellen.  

2.1.2 Regelwerke  

▪ § 27 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 15. März 1974 (BGB1I S. 721), neugefasst 

durch die Bekanntgabe vom 14. Mai 1990 (BGB1 III 2129-8)  

▪ 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte und 

Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV)  

▪ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 

19. August 1970  

▪ Landes-Immissionsschutzgesetze  

▪ Ausführungsvorschrift zu Landes-Immissionsschutzgesetzen  

▪ EG 2000, Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im 

Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG  
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2.2 Staubarme Baustelle  

2.2.1 Anforderungen  

Feinstaub stellt eine nicht unerhebliche Gesundheitsgefahr dar. Es gilt Staubteilchen an der Ent-

stehungsstelle z.B. durch die folgenden Maßnahmen zu unterbinden.  

▪ Direktabsaugung  

▪ Einsatz von Lüftungsanlagen  

▪ Einsatz von Staubschutzmasken  

Arbeitsbereiche in Geba uden, an denen Staub entsteht, z.B. Schneidepla tze von Trockenbauplat-

ten oder Einsatzbereiche von Putzfra sen, sind vom Arbeitnehmer mittels Folienschotts abzu-

schotten und zu kennzeichnen. Feine Liegesta ube sind nicht zu fegen, sondern mit einem geeig-

neten Sauger aufzunehmen. Ggf. ist zusa tzlicher Atemschutz erforderlich.  

Maschinen und Gera te sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Staubflocken sind an 

der Entstehungsstelle mo glichst vollsta ndig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbrei-

tung des Staubes auf unbelastete Arbeitsbereiche wird, soweit technische mo glich, verhindert. 

Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder sau-

gende Verfahren durchgefu hrt. Die Einrichtungen zum Erfassen von Staubteilchen entsprechen 

dem Stand der Technik und werden regelma ßig gewartet und gepru ft.  

Die Erfu llung der gesetzlichen Anforderungen wird von der Bauleitung kontrolliert und dokumen-

tiert.  

2.2.2 Regelwerke  

▪ Verordnung zum Schutz vor Gefahrenstoffen vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I S  

▪ 3758), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I S 3855), 

durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. Juli 2006 (BGBl. I S 1577), durch Artikel 442 der 

Neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S 2407), durch 

Artikel 4 der Verordnung zur Umsetzung der EG-Richtlinien  

▪ 2002/44/EG und 2003/10/EG zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm 

und Vibrationen vom 6. März 2007 (BGBl. I S 261) und durch Artikel 2 der Verordnung vom 

12. Oktober 2007 (BGBl. I S 2382)  

▪ Technische Regeln für Gefahrstoffe, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Dezember 

2006  

▪ Richtlinie für die Konkretisierung immissionsschutzrechtlicher Betreiberpflichten zur 

Vermeidung und Verminderung von Staubemissionen durch Bautätigkeit (Aktionsplan der 

Luftreinhalteplanung in Bremen)  
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2.3 Boden- und Grundwasserschutz auf der Baustelle  

2.3.1 Anforderungen  

Beim Umgang mit wassergefa hrdenden Stoffen sind die einschla gigen Rechtsvorschriften einzuhal-

ten und der Umgang ist dem SiGeKo zu melden.  

Die Einleitung von flu ssigen Stoffen in das Erdreich ist verboten. Abwa sser aus Reinigungsvorga n-

gen sind aufzufangen und vom Auftragnehmer zu entsorgen. Bei Zuwiderhandlung beha lt sich der 

Auftraggeber einen Bodenaustausch zu Lasten des Verursachers vor.  

Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert 

wird. Boden und Vegetation werden vor chemischen Verunreinigungen sowie vor scha dlichen me-

chanischen Einflu ssen geschu tzt. Scha dliche mechanische Einflu sse sind z.B. unno tige Verdich-

tungen oder eine Vermischung unterschiedlicher Bodenschichten.  

Kein mit den folgenden H-Sa tzen beschriebener Stoff soll in Kontakt mit der Umwelt kommen.  

▪ H400  Sehr giftig für Wasserorganismen  

▪ H410  Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung  

▪ H411  Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung  

▪ H412  Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung  

▪ H413  Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung  

▪ H420  Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren 

Atmosphäre  

Durch den SiGeKo und die Bauleitung wird sichergestellt, dass die Bundes-Bodenschutz- und Alt-

lastenverordnung eingehalten wird.  

Dokumentation bezu glich des Bodenschutzes sind wa hrend der Bauphase durchzufu hren.  

 

2.3.2 Regelwerke  

▪ BBodSchG (1998): Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) § 4 Anh. 2, Bewertung der 

Altlasten  

▪ Grundsätze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und 

Grundwasser, 2009, Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt, Berlin  

▪ Für einen wirksamen Bodenschutz im Hochbau – Tipps und Richtlinien für die Planung – 

Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt für Umwelt BafU  

▪ http://www.gifte.de/Chemikalien/r-saetze.htm - Hinweis auf die besonderen Gefahren (H-

Sätze)  
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2.4 Abfallarme Baustelle  

2.4.1 Anforderungen  

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen anfallenden Abfall zu beseitigen. Verbrennen von Ab-

fa llen ist verboten. Sondermu ll und Bauschutt sind getrennt zu lagern und umgehend zu beseiti-

gen. Kommt der Auftragnehmer seiner Abfallbeseitigungspflicht nicht nach, beha lt sich der Auf-

traggeber vor dieses auf Kosten des Verursachers zu veranlassen.  

Die gesetzlichen Mindestvorschriften sind einzuhalten.   

Der Entsorgungsweg von gefa hrlichen Abfa llen sind dem SiGeKo vor Beginn der Entsorgung mit-

zuteilen, die ordnungsgema ße Entsorgung ist nachzuweisen.  

Aus Brandschutzgru nden du rfen keine Abfa lle, Verpackungsmaterialien sowie Reste brennbarer 

Gefahrenstoffe in Bereichen von Verkehrswegen bzw. Flucht- und Rettungswegen gelagert wer-

den.  

Die Baustoffe werden in mineralische Stoffe, Wertstoffe, gemischte Baustellenstoffe, Gefahren-

stoffe und (bei Bestandsmaßnahmen) asbesthaltige Stoffe getrennt.  

Es erfolgt eine gezielte Schulung der am Bauprozess Beteiligten bezu glich der Ressourcenscho-

nung (Abfallvermeidung, Wertstoffbehandlung).  

Die Bauleitung kontrolliert die Materialtrennung und die korrekte Benutzung der Sammelstellen.  

 

2.4.2 Regelwerke  

▪ Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 

Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S.1462)  

▪ Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von 

Siedlungsabfällen (Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz) vom 14.Mai 

1993  

▪ Landesabfallgesetze und Jeweilige städtische Satzungungen 
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2.5 Ressourcenschutz  

2.5.1 Anforderungen 

Es ist ein Verbrauchsmonitoring fu r Wasser und Energie u ber die gesamte Laufzeit der Baustelle 

durchzufu hren. Zudem wird ein Konzept erstellt , welches die Ziele und den Verbesserungspro-

zess zur Einsparung von Energie und Wasser erla utert. 

Datentransparenz Wasserverbrauch 

Zu u bermitteln ist der komplette Verbrauch, der auf der Baustelle entsteht. 

Datentransparenz Energieverbräuche 

Die Endenergiebedarfskennwerte / Endenergieverbrauchskennwerte werden fu r folgende Berei-

che erfasst: 

• Baustrom fu r die Gera te 

• Bauheizung 

• Baulu ftung (sofern vorhanden) 

• Weitere relevante Energieverbraucher 

2.6 Schimmelpilzprävention  

2.6.1 Anforderungen 

Es sind präventive Maßnahmen umzusetzen, um sicherzustellen, dass die Bildung von Schimmel-

pilzen vermieden wird. 

Empfehlungen für Maßnahmen: 

• Lagerung von feuchtempfindlichen Materialien u berpru fen 

• Materialien vor Einbau auf Feuchtescha den und Sporenbildung pru fen 

• Achtsam gegenu ber Ansammlungen von Kondenswasser sein 

• Wasserscha den vermeiden 

• Lu ftungsprogramm 
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3 VERANTWORTUNGSBEWUSSTE RESSOURCENGEWINNUNG 

3.1 Erläuterung 

Planer sollten frühzeitig bei der Auswahl von Baustoffen und Bauprodukten die Herkunft und 

Abbaubedingungen der in den Bauprodukten verarbeiteten Rohstoffe berücksichtigen und mit 

ihren Bauherren aktiv besprechen. Je mehr der im Geba ude eingebrachten Rohstoffe verantwor-

tungsvoll gewonnen oder durch Sekunda rrohstoffe ersetzt werden, desto besser fa llt die Bewer-

tung aus. 

3.2 Mindestanforderungen 

Es ist nachzuweisen, dass mindestens 50 % (Masse) des dauerhaft eingebauten Holzes 

oder der Holzwerkstoffe aus zertifiziert nachhaltig bewirtschafteten Quellen stammen. 

Zusa tzlich gilt, dass nur Bauprodukte der Kostengruppen KG 300 und KG 500 der DIN 276 ver-

wendet werden ko nnen, deren sa mtlichen (100% Masseanteil) Prima r- und Sekunda rrohstoffe  

▪ frei von Kinder- und Zwangsarbeit gewonnen, abgebaut oder hergestellt wurden und

▪ bei denen ein illegaler Rohstoffabbau /-herstellung ausgeschlossen werden kann.

Der Masseanteil kann auf 95 % reduziert werden, wenn ausgeschlossen werden kann, dass die 

Rohstoffe Zinn, Tantal, Gold und Wolfram aus Konflikt- oder Hochrisikogebieten im Produkt ent-

halten sind oder wenn diese im Produkt eingesetzten Rohstoffe aus Recyclingmaterial bestehen.  

Weitere Hinweise liefert die am 8. Juni 2017 in Kraft getretene EU-Verordnung zur „Festlegung 

von Pflichten zur Erfu llung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette von Zinn, Wolfram, deren Er-

zen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten“.  

Die Mindestanforderung muss fu r Bauprodukte, deren Prima rrohstoffe in La ndern der EU gewon-

nen und deren Sekunda rrohstoffe in La ndern der EU produziert wurden, nicht nachgewiesen wer-

den, da diese durch die europa ische Gesetzgebung als ausreichend geregelt angesehen wird. Als 

Nachweis hierfu r ist die lu ckenlose Einhaltung der Mindestanforderung durch die standardge-

bende Organisation im Rahmen der Produktzertifizierung sicherzustellen.  

3.3 Zusätzliche Anforderung  

Grundsa tzlich gilt die Einhaltung der Mindestanforderung. 

Zusa tzlich verfu gt das verwendete Bauteil / Produkt u ber ein Zertifikat eines von der DGNB (Deut-

sche Gesellschaft fu r Nachhaltiges Bauen) anerkannten Standards (Synonyme im Rahmen dieses 

Kriteriums „Zertifizierungssystem“ / „Label“), der u ber gesetzliche Regelungen zu Umweltschutz 

und Arbeitssicherheit hinaus geht und u ber den Standard mindestens die Einhaltung bestimmter 

formeller (= systemischer) und inhaltlicher Anforderungen auf Produktebene zusichert. Zur Ver-

ringerung des Umfangs der Nachweisfu hrung fu hrt die DGNB eine Liste entsprechend anerkann-

ten Standards und vero ffentlicht diese.  

Existiert noch keine Anerkennung, kann entweder die standardgebende Organisation eine Aner-

kennung durch die DGNB beantragen oder eine projektindividuelle Anerkennung u ber den Inno-

vationsraum erwirkt werden.  
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3.3.1 Systematische Anforderungen  

Die systemischen Anforderungen fu r Zertifikate fu r verantwortungsbewusste Ressourcengewin-

nung des „Verfahrens zur Anerkennung von Standards im Rahmen des DGNB-Systems“ sind von 

der standardgebenden Organisation nachgewiesen und u ber die Vergabegrundlagen der Organi-

sation erfu llt. Informationen zum Anerkennungsverfahren, den Anforderungen und den bereits 

von der DGNB anerkannten Standards sind auf der DGNB-Website: https://www.dgnb-sys-

tem.de/de/system/anerkennung/produktlabels/index.php zu finden.   

3.3.2 Inhaltliche Anforderungen  

Der Standard formuliert o kologische und/oder soziale Anforderungen klar und deutlich in Form 

von Nachhaltigkeitszielen, die bei der Rohstoffgewinnung und/oder der Verarbeitung bzw. Her-

stellung von Baustoffen, Bauteilen oder Bauprodukten einer bestimmten Gruppe als wesentlich 

zu bezeichnen sind, sowie deren Umsetzung darlegen und kommunizieren. Der Standard geht 

u ber gesetzliche Regelungen hinaus.  

Die Anforderungen im Bereich der sozialen Themen orientieren sich u. a. am Menschenrechtsab-

kommen und den Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), dem ISEAL As-

surance Code und den OECD-Leitsa tzen fu r die Erfu llung der Sorgfaltspflicht. Der Bezug zu den 

vorgenannten oder gleichwertigen Normen / Standards ist im Rahmen der Nachweisfu hrung im 

Rahmen des Labelanerkennungsverfahrens durch die standardgebende Organisation darzulegen.  

Die Einhaltung der vorgenannten systemischen und inhaltlichen Anforderungen eines Baustoffs, 

Bauteils oder Produkts ist durch ein produkt- und herstellerspezifisches Zertifikat, aus dem Gel-

tungsbereich und die Gu ltigkeitsdauer hervorgehen, nachzuweisen. Zusa tzlich ist eine Erkla rung 

des verantwortlichen Herstellers notwendig, der die lu ckenlose Verfolgung der Einhaltung der 

Anforderungen besta tigt oder u ber ein „Chain of Custody-Zertifikat“ dokumentiert. Das Zertifikat 

u ber die Einhaltung der Anforderungen, die Erkla rung u ber die lu ckenlose Verfolgung und ein 

Nachweis u ber den Einbau des Baustoffes, Bauteils oder Produkts sind als Nachweis im Rahmen 

der Konformita tspru fung fu r ein Geba udezertifikat vorzulegen.  

3.3.3 Rohstoffspezifische Anforderungen auf Gebäudeebene  

 Verwendung von Holz und Holzwerkstoffen  

Als Mindestanforderung fu r die Anerkennung der Qualita tsstufe 1.2 oder 1.3 fu r eingebaute Holz 

und Holzwerkstoffe gilt vor allem, dass keine aus unkontrolliertem Abbau in tropischen, subtro-

pischen und borealen Klimazonen gewonnenen Ho lzer verwendet werden du rfen. Als Unter-

schreitung dieses Mindeststandards gilt, wenn nicht zertifizierte tropische, subtropische oder bo-

reale Ho lzer verwendet wurden. Fu r diesen Fall werden keine Punkte gewa hrt.  

Generell hat der Lieferant von Holz und Holzwerkstoffen, die geregelte, nachhaltige Bewirtschaf-

tung des Herkunftsforstes durch Vorlage eines „Chain of Custody“-Zertifikates nachzuweisen. Als 

Nachweis werden ausschließlich Zertifikate akzeptiert, welche die Konformita t mit einem von der 

DGNB anerkannten Standard belegen und von einer akkreditierten Zertifizierungsgesellschaft 

nachpru fbar ausgestellt sind. Der Lieferant muss zusa tzlich das Herkunftsland und die Holzart 

deklarieren. Alternativ kann eine vollsta ndige Zertifizierung nach dem FSC- oder PEFC-Projekt-

zertifizierungsstandard erfolgen.  

 Verwendung von Natursteinen  

Grundsa tzlich gilt, dass nur Natursteine verwendet werden du rfen, die frei von Kinder- und 

Zwangsarbeit hergestellt wurden und ein illegaler Rohstoffabbau /-herstellung ausgeschlossen 

https://www.dgnb-system.de/de/system/anerkennung/produktlabels/index.php
https://www.dgnb-system.de/de/system/anerkennung/produktlabels/index.php
https://www.dgnb-system.de/de/system/anerkennung/produktlabels/index.php
https://www.dgnb-system.de/de/system/anerkennung/produktlabels/index.php
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ist. Bei Verwendung von Natursteinen aus La ndern der EU werden die Mindest- sowie die inhalt-

lichen Anforderungen als umgesetzt angenommen. Als Nachweis ist eine Herstellererkla rung vor-

zulegen, die die Einhaltung der Mindestanforderungen besta tigt sowie, dass sa mtliche Herkunfts- 

und Verarbeitungsorte in La ndern der EU liegen. Fu r die Bewertung von Natursteinen aus Nicht-

EU-Staaten muss auf jeden Fall nachgewiesen werden, dass die Anforderungen der ILO-Konven-

tion 182 (Einhaltung von internationalen Arbeitsrecht vgl SA8000-Zertifikat) erfu llt sind und dass 

unangeku ndigte, unabha ngige Kontrollen in den Steinbru chen stattfinden.  

  

3.4 Regelwerke 

• DGNB Labelanerkennung: https://www.dgnb-system.de/de/system/anerkennung/produkt-

labels/ 

• Gesetz u ber die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechts-

verletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) 

• Sustainable Development Goals Icons, United Nations/globalgoals.org 

• International Labour Organisation ILO: 

• U bereinkommen 29 – Zwangsarbeit, 1930 

• U bereinkommen 98 – Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949 

• U bereinkommen 105 – Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957 

• U bereinkommen 138 – Mindestalter, 1973 

• U bereinkommen 182 – Verbot und unverzu gliche Maßnahmen zur Beseitigung der 

schlimmsten 

• Formen der Kinderarbeit, 1999 

• OECD-Leitsa tze fu r multinationale Unternehmen 

• EU-Verordnung zur „Festlegung von Pflichten zur Erfu llung der Sorgfaltspflichten in der Lie-

ferkette von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebie-

ten“ (https://eurlex.europa.eu/legal-con-

tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=DE) 

 

  

https://eurlex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=DE
https://eurlex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=DE
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4 RISIKEN FÜR DIE LOKALE UMWELT  

4.1 Anforderungen  

Ziel des Kriteriums ist, die Verwendung von Bauprodukten bereits in der Planungsphase zu redu-

zieren bzw. zu vermeiden, die aufgrund ihrer Schadstoffgehalte oder Schadstofffreisetzungen ein 

Risikopotenzial für die Umweltmedien Grundwasser, Oberflächenwasser, Boden und Luft darstel-

len sowie gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Anreicherung in den Nahrungsketten oder 

Verunreinigung der Innenraumluft verursachen können. Dies bezieht sich auf die Verarbeitung 

auf der Baustelle und auf die Nutzungsphase sowohl innen als auch außen liegender Produkte. 

Alle Materialien werden dokumentiert. Fu r die Materialien sind Sicherheitsdatenbla tter oder al-

ternative/zusa tzliche Produktbeschreibungen (z.B. Labormessergebnisse, Produktdeklarationen, 

Produktdatenbla tter) vorzulegen.  

Die zu bewertenden potenziellen Schadstoffgruppen sind: 

▪ Gefährliche und besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)  

▪ Gefährliche Stoffe, die ausgelaugt werden, könne  

▪ Schwermetalle  

▪ Flüchte organische Verbindungen (VOC) inkl. organische Lösemittel  

▪ Halogenierte Kälte- und Treibmittel  

▪ Biozide  

 

Freiwillige aggregierte Produktkennzeichnungen, die i. d. R. in Produktdatenblät-

tern/Technischen Merkblättern angegeben sind 
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4.1.1 Grundsätzlich relevante Nachweisdokumente 
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Technische und funktionale Ausnahme 

Ist aus technischen oder funktionalen Gründen (d. h. in Ermangelung eines funktional gleichwer-

tigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die Anforderungen erfüllt) eine der 

genannten Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von den Anforderungen 

zugelassen. 

Die Abweichung von den Anforderungen muss unter Angabe des Produktes, der technischen An-

wendung und der eingesetzten Menge dokumentiert und begründet werden. Produktausnahmen 

aus rein ästhetischen Gründen fallen nicht unter die Ausnahmeregelung. Möglichkeiten des Nach-

weises sind z. B. die aktuelle Bestätigung von mindestens drei marktrelevanter Herstellungsfir-

men, dass ein für die angestrebte Qualitätsstufe geeignetes Produkt nicht verfügbar ist , oder der 

Nachweis, dass aus Gründen „höherer Gewalt“ (Witterung, natürliche Gegebenheiten wie z. B. 

drückendes Wasser im Baugrund) die Verwendung des geeigneten Produktes technisch nicht 

möglich war. Der Nachweis zu einer technischen Ausnahme kann sich nur auf eine einzelne Qua-

litätsstufe beziehen und befreit nicht von den u. U. vorhandenen Anforderungen in den darunter 

liegenden Qualitätsstufen. Kann die Anforderung einer darunterliegenden Qualitätsstufe aus 

technischen Gründen nicht erfüllt werden, so muss dies übereinstimmend aus den drei vorgeleg-

ten Bestätigungen zur technischen Ausnahme der Herstellungsfirmen hervorgehen. 

Datengrundlage:  

Als Datengrundlage ko nnen grundsa tzlich herangezogen werden:  

• Technische Informationen  

• Sicherheitsdatenbla tter (SDB)  

• Umweltproduktdeklarationen der Typen I und III und Herstellererkla rungen zu Inhaltsstoffen 

und Rezepturbestandteilen  

• Herstellererkla rungen  

• SVHC-Erkla rung der Hersteller von Erzeugnissen  

 

Fu r die abzufragenden stofflichen Eigenschaften sind die geeignetsten Quellen im Normalfall die fol-

genden.  

• VOC-Gehalt bei Farben/Lacken: Technische Informationen, Sicherheitsdatenbla tter, Etiketten 

(Deklaration des VOC-Gehaltes nach Richtlinie 2004/42/EG); Angaben in g/l  

• VOC-Gehalt bei anderen Produkten: Herstellererkla rung  

• GISCODE/Produktcode: Sicherheitsdatenbla tter, Technische Informationen, www.wingis-on-

line.de 

• SVHC-Stoffe in Zubereitungen: Sicherheitsdatenblatt  

• SVHC-Stoffe in Erzeugnissen: Technische Informationen, Herstellermerkbla tter (Bringschuld 

des Herstellers)  

• Einzelstoffe (Schwermetalle etc.): Herstellerdeklaration  

 

  

http://www.wingis-online.de/
http://www.wingis-online.de/
http://www.wingis-online.de/
http://www.wingis-online.de/
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Aktualität der Datengrundlage für die Nachweisführung:  

Als Nachweis sind erforderlich:  

• EG-Sicherheitsdatenbla tter nach EG 1907/2006  

• Deklarationen von SVHC-Stoffen in Erzeugnissen nach Anhang XIV EG1907/2006  

• Deklaration von Stoffen der SVHC-Kandidatenliste in Erzeugnissen  

Einzuhaltende Qualitätsstufe:  

Siehe folgende Tabelle:  
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4.1.2 Einzuhaltende Qualitätsstufe  (Kriterien Matrix DGNB-Version 2023) 
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Erläuterungen und Hinweise zur vorstehenden Tabelle 

• Rechtsgültiger Nachweis:  

Als rechtsgu ltiger Nachweis wird ein ppa. unterzeichnetes Dokument verstanden oder eine klare Aussage in der Her-

stellererkla rung, dass diese von einer rezepturkundigen Person rechtsgu ltig erteilt wird.  

• Chlorparaffine:  

Als Chlorparaffine werden Substanzgemische bezeichnet, die chlorierte Alkane mit Kettenla ngen von 10-30 Kohlen-

stoffatomen und einem Chlorierungsgrad von 10 bis 70 Massen-% enthalten (= SCCP (kurzkettige CP), MCCP (mittel-

kettige CP) sowie LCCP (langkettige CP)).  

• POP-VO und REACH-Kandidatenliste:  

Sowohl die POP VO als auch die REACH- Kandidatenliste regeln aktuell kurzkettige Chlorparaffine. Aus Vorsorgegru nden 

sind jedoch zusa tzlich ebenfalls mittel- und langkettige Chlorparaffine betrachtungsrelevant.  

• GISCODE PU10 bzw. PU20:  

Aufgrund verscha rfter Kennzeichnung sa mtlicher Isocyanate als sensibilisierende Stoffe mu ssen Produkte, die bisher in 

die GISCODES PU10 bzw. PU20 eingestuft wurden, neu in die GISCODES PU40 und PU50 eingestuft werden. Bis zu einer 

Anpassung der GISCODES werden Stoffe mit GISCODES PU40 (an Stelle PU10) und PU50 (an Stelle PU20) akzeptiert.  

• Holzschutz nach 68800-2 oder natürliche Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2:  

Die Klassifikation erfolgte fru her nach DIN 68364 (11-1979). Die neue DIN 68800 von 2011 spricht nicht mehr von 

artentypischer Resistenz, sondern bezieht sich in ihren Ausfu hrungen auf die natu rliche Dauerhaftigkeit im Sinne der 

DIN EN 350-2.  

• Zulässiger Wirkstoff nach 528/2012/EG:  

Bei Produkten, die in der EU hergestellt wurden, kann aufgrund der gesetzlichen Regelungen von der Einhaltung dieser 

Anforderungen ausgegangen werden (hier ist kein zusa tzlicher Nachweis zu erbringen).   

• Biozid-Verordnung:  

Na here Informationen zu im Rahmen der Biozid-Verordnung genehmigten Wirkstoffen unter: http://www.reach-clp-

biozid-helpdesk.de/de/Biozide/Wirkstoffe/Genehmigte-Wirkstoffe/Genehmigte-Wirkstoffe.html  

• Emissionsnachweis:  

Besta tigung (nicht a lter als 5 Jahre) durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor, dass das Produkt oder System bei 

einer Emissionspru fung nach ISO 16000-9, prEN 16516 oder EN 16402 die AgBB-Kriterien (außer sensorische Eigen-

schaften) einha lt.  

• Emissionsnachweis als Einzelprodukt oder im System:  

Anstelle des Emissionsnachweises wird ebenfalls ein U bereinstimmungszertifikat zur DIN V 18026: 2006-6 zusammen 

mit einem Nachweis der Erfu llung der Emissionsanforderungen nach AgBB durch eine vom DIBt hierfu r anerkannte 

Pru fstelle anerkannt.  

• Kohlenwasserstoff-Weichmacher (KWS):  

Kohlenwasserstoff-Weichmacher sind Kohlenwasserstoffe im Siedepunktbereich zwischen 200 - 400 °C.  

• Hinweis – Einsatz von Rezyklaten:  

Bei Produkten aus Kunststoffrezyklaten ist ein Nachweis u ber die Freiheit von blei-, cadmium- und zinnorganischen 

Verbindungen u ber eine Herstellererkla rung zu erbringen.  

• Hinweis – DIBt-Grundsätze:  

DIBt-Grundsa tze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenra umen: inkl. Hinweise zum Arbeitsge-

biet "Reaktive Brandschutzsysteme auf Stahlbauteilen (DIBt Referat II4 und III4 Stand: April 2014).  

• Emissionsnachweis von 2k EP/PU Lacken: 
 Ein Emissionsnachweis bei Aufenthaltsra umen ist gesetzlich verpflichtend 
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4.2 Verfügbare Stofflisten und Materialinformationen  

▪ CLP-Verordnung 1272/2008/EG einschließlich Anpassungsverordnung  

▪ Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)  

▪ REACH-Verordnung (EG 1907/2006)  

▪ Biozid-Richtlinie 98/8/EG  

▪ Stoffdatenbank GESTIS (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (IFA))  

▪ Informationen der Berufsgenossenschaft GISCODE  

▪ Unabhängig verifizierte Deklaration, zum Beispiel Umwelt-Produktdeklaration 

(Environmental Product Declaration – EPD)  

▪ Branchenbezogene Regelwerke, zum Beispiel DEU-UZ, VdL-Richtlinie  

▪ Brancheneigene Zertifizierung  

▪ EC (2010):Konsolidierte Liste der Wirkstoffe, die nicht mehr vermarktet werden dürfen, 

veröffentlicht und ständig aktualisiert durch die Europäische Kommission  

▪ UBA (2009): Leitfaden zur Anwendung der GHS-Verordnung – Das neue Einstufungs- und 

Kennzeichnungssystem für Chemikalien nach GHS – kurz erläutert – Umweltbundesamt 

Dessau 2009 und Anwendungshilfen  

▪ SVHC – Substances of Very High Concern auch als REACH-Kandidatenliste:  
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5 QNG SIEGEL - ANFORDERUNGEN AN PRODUKTE 

Die Anforderungen des QNG-Siegels sind zwingend zusa tzlich zu den Produktanforderungen des 

DGNB zu erfu llen.  
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Einzelstoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften (nur zur Information) 
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6 KONTROLLE DER EINGEBAUTEN MATERIALIEN 

Im Rahmen der Zertifizierungspflicht ist der/der Koordinator: in verpflichtet, die Umsetzung 

und Einhaltung der Materialanforderungen gema ß Punkt 5 (DGNB) und Punkt 6 (QNG) zu u ber-

wachen und zu dokumentieren.  

Jedes Gewerk muss alle Materialien gema ß der Auflistung in den Abschnitten 5 und 6 dokumen-

tieren und in eine vorgegebene U bersichtstabelle eintragen. 

 

Vor Einbau ist für jedes Bauprodukt zu melden: 

• Produktbezeichnung / Typ 

• Einsatzbereich 

• Menge 

• Hersteller 

• Nachweisdokumente (z. B. Produktdatenblatt, Zertifikate, Herstellererkla rung) 

 

Ablauf: 

• Die Produktmeldung erfolgt durch das jeweilige Gewerk vor Einbau. 

Die Meldung muss mindestens zwei Wochen vor der Bestellung der Materialien er-

folgen, um eine entsprechende Prüfung und Freigabe der Produkte sicherzustellen. 

• Pru fung durch den Nachhaltigkeits-Koordinator (DGNB-Auditor). 

• Ru ckmeldung bei Unklarheiten oder Abweichungen. 

• Vollsta ndige Produktu bersicht wird dem Auditor zur Zertifizierung u bergeben. 

 

Die Einhaltung der Anforderungen ist durch den ausfu hrenden Unternehmer schriftlich zu be-

sta tigen.  

Falls Abweichungen von den Vorgaben erfolgen und diese zu Verzo gerungen im Bauablauf oder 

zu Mehrkosten fu hren, sind diese vom Unternehmer zu verantworten.  
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